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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Stimm- und Wahlrecht

In Luzern lehnte das Kantonsparlament den Vorschlag der Regierung ab, die Einführung
des Ausländerstimmrechts im Rahmen der Volksabstimmung über die neue
Kantonsverfassung wenigstens als Variante zu präsentieren. Im Kanton Zürich
beantragte die Regierung dem Parlament die Einführung des fakultativen
Ausländerstimmrechts auf Gemeindeebene. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 14.09.2006
HANS HIRTER

Im Kanton Bern sprach sich die Regierung für die Annahme der im Vorjahr
eingereichten Volksinitiative für die Einführung des fakultativen kommunalen
Stimmrechts für Ausländer aus. Eine analoge Volksinitiative wurde auch im Kanton
Luzern eingereicht. In Basel-Stadt reichte ein vor allem aus der Linken formiertes
Komitee eine Volksinitiative für das aktive Stimm- und Wahlrecht für niedergelassene
Ausländer ein, welche seit mindestens fünf Jahren im Kanton wohnen. In der Waadt,
welche das obligatorische kommunale Ausländerstimmrecht bereits kennt, lancierte die
Linke eine Volksinitiative für die Ausweitung auf die Kantonsebene. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.08.2009
HANS HIRTER

Im Kanton Bern, wo ein fakultatives kommunales Stimm- und Wahlrecht für Ausländer
eingeführt werden sollte, stimmten auf Empfehlung des Grossen Rates und der
bürgerlichen Parteien 72% der Urnengänger dagegen. Die Regierung des Kantons Luzern
unterstützt die vom Verein Secondas Plus eingereichte Initiative für die fakultative
Einführung des kommunalen Ausländerstimmrechts. Allerdings verlangt sie in einem
Gegenvorschlag eine einheitliche Regelung für alle interessierten Gemeinden.
Schweizweit gibt es bisher acht Kantone, die ein solches fakultatives kommunales
Stimm- und Wahlrecht für Migranten kennen. Es sind dies Neuenburg, Jura, Genf,
Waadt, Freiburg, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Basel-Stadt. In Basel-Stadt
wurde die fakultative Erweiterung des kommunalen Wahl- und Stimmrechts auf weitere
Personengruppen allerdings weder von Riehen noch von Bettingen umgesetzt. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.10.2010
MARC BÜHLMANN

Die im Januar 2009 im Kanton Neuenburg eingereichte Volksmotion, welche die
Herabsetzung des Stimmrechtalters von 18 auf 16 Jahre fordert, wurde vom Grossen
Rat mit 55 zu 39 Stimmen überwiesen. Die Ratsrechte, allen voran die SVP und Teile der
FDP, machte geltend, dass Junge im Alter von 16 Jahren von einer vorwiegend
linksorientierten Lehrerschaft indoktriniert seien und dass Vertragsunterschriften in
diesem Alter rechtlich nicht bindend seien. Die Linke hingegen argumentierte für eine
altersmässige Anpassung des Stimmrechts an die Steuerpflicht und für die frühe
politische Einbindung der Jugend als Zukunftsträgerin der Gesellschaft. Der
Neuenburger Staatsrat unterstützte die Motion ebenfalls. 
Im Kanton Waadt wurde eine parlamentarische Initiative der SVP, die ebenfalls die
Einführung des Stimmrechtalters 16 vorgesehen hätte, vom Parlament Ende 2010
abgelehnt. Gegner und Befürworter fanden sich sowohl im linken wie auch im rechten
Lager. 
Die von der jungen Luzerner CVP lancierte Initiative für ein Stimmrecht ab Geburt
(Familienstimmrecht) scheiterte an der Unterschriftenhürde und kam nicht zustande. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.12.2010
MARC BÜHLMANN

Im Kanton Zürich lancierte der Verein  Secondas Plus eine Volksinitiative zur Einführung
des Ausländerstimmrechts. Die Initianten verlangen, dass den Gemeinden in der
Kantonsverfassung die Kompetenz eingeräumt wird, die politischen Rechte in
Gemeindeangelegenheiten auch für Ausländerinnen und Ausländer vorzusehen.
Voraussetzung ist, dass die Ausländer mindestens zehn Jahre in der Schweiz leben und,
seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Gemeinde wohnen und das
kommunale Stimm- und Wahlrecht persönlich beantragen.
Im Kanton Waadt sprachen sich 69 Prozent der Stimmenden gegen eine Einführung des
aktiven und passiven Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer auf kantonaler
Ebene aus.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.11.2011
NADJA ACKERMANN
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Auch im Kanton Luzern verwarf das Stimmvolk im November eine vom Verein Secondas
Plus lancierte Volksinitiative «Mit(be)stimmen!», die den Gemeinden die Möglichkeit
einräumen wollte, Ausländern mit Niederlassungsbewilligung das kommunale
Stimmrecht zu gewähren. Die grossen Parteien CVP, FDP und SVP traten geschlossen für
eine Koppelung vom Stimmrecht ans Bürgerrecht ein: Vor der Vergabe von politischen
Rechten müsse die Integration gesichert sein. 5

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Der Nationalrat hatte im März 2022 den Abschreibungsantrag für die parlamentarische
Initiative von Sibel Arslan (basta, BS) für die Einführung eines  Stimm- und Wahlrechts
für 16-Jährige abgelehnt und seine SPK-NR damit, nachdem er der Initiative im Jahr
2020 Folge gegeben hatte, erneut aufgefordert, eine entsprechende Vorlage
auszuarbeiten. Die Kommission legte entsprechend im Herbst einen Entwurf vor, der,
wie von der parlamentarischen Initiative vorgeschlagen, die Senkung des passiven
Wahlrechts und des Stimmrechts auf 16 Jahre vorsah; gewählt werden können Wahl-
und Stimmberechtigte entsprechend des Entwurfs also nach wie vor erst mit 18 Jahren.
Trotz Ablehnung einer Minderheit der SPK-NR – der Entwurf wurde mit 13 zu 7 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) angenommen – wurde der Vorschlag für eine Teilrevision der
Verfassung (Artikel 136 BV) Mitte September 2022 in die Vernehmlassung gegeben.

In der Zwischenzeit war das Thema auch deshalb in den Medien präsent, weil sowohl im
Kanton Zürich als auch im Kanton Bern entsprechende kantonale Vorschläge an der
Urne abgelehnt worden waren. Im Kanton Zürich hatten Regierung und Parlament und
alle Parteien mit Ausnahme von EDU, FDP und SVP eine Senkung des aktiven (nicht aber
passiven) Wahl- und Stimmrechtsalters auf 16 Jahre empfohlen, die Vorlage wurde aber
Mitte Mai 2022 mit 64.4 Prozent Nein-Stimmenanteil von der kantonalen Bevölkerung
deutlich verworfen. Auch im Kanton Bern wollte die Mehrheit der Stimmberechtigten
Ende September 2022 nichts von einer Ausweitung der politischen Rechte auf junge
Menschen wissen. Auch hier war die Ablehnung mit 67 Prozent klar; einzig in der Stadt
Bern stimmten 59 Prozent der Stimmberechtigten zu. Auch in Bern hatten sich das
Parlament sowie alle Parteien mit Ausnahme von EDU, FDP und SVP für eine Senkung
des Stimm- und Wahlrechtsalters ausgesprochen – nicht aber die Regierung, die auf
das Jahr 2009 verwies, als schon einmal eine ähnliche Initiative an der Urne abgelehnt
worden war (damals allerdings noch deutlicher mit 75% Nein-Stimmenanteil). 
Weil in den letzten Jahren in den Kantonen Neuenburg (2020: 58.5% Nein), Uri (2021:
68.4% Nein; 2009: 79.9% Nein), Basel-Landschaft (2018: 84.5% Nein) und Basel-Stadt
(2009: 72% Nein) die Ausweitung der politischen Rechte auf 16 bis 18-Jährige ebenfalls
an der Urne gescheitert war und sich in den Kantonen Genf (2022), Luzern (2021),
Schwyz (2021), Waadt (2021), Zug (2021), Jura (2020), St. Gallen (2020), Schaffhausen
(2019), Thurgau (2019) und Freiburg (2010) die kantonalen Parlamente gegen
entsprechende Vorstösse aus den eigenen Reihen ausgesprochen hatten, können
weiterhin lediglich im Kanton Glarus auch Menschen zwischen 16 und 18 Jahren an
politischen Entscheidungen teilhaben.

In den Medien gingen die Meinungen zu diesem Thema auseinander: In NZZ-
Meinungsbeiträgen wurde es als «diskriminierend und heuchlerisch» bezeichnet, dass
«junge Nachwuchspolitiker als Hoffnungsträger» gefeiert würden, sich «Politiker im
Pensionsalter» hingegen für eine Wiederwahl rechtfertigen müssten; dies zeige die
vermeintliche Stimmung in der Politik, die Jugendlichen mehr Beteiligung einräumen
wolle, die aber in Anbetracht der Ablehnung an den kantonalen Abstimmungsurnen von
der Stimmbevölkerung nicht geteilt werde. Hinterfragt wurde in der NZZ zudem, ob
Jugendliche über «ausreichend Kenntnisse» verfügten, um sich an Abstimmungen und
Wahlen zu beteiligen. Weil der Geschichtsunterricht immer stärker abgewertet werde,
sei diese Frage zu verneinen, so ein Zürcher EVP-Kantonsrat. Anderer Ansicht war etwa
der Blick: Insbesondere die Klimastreiks hätten gezeigt, dass junge Menschen
mobilisiert würden, wenn es um Anliegen gehe, die sie interessierten. Auch Le Temps
hob die wachsende Zahl an Jugendlichen hervor, die auf die Strasse gingen und sich
wohl auch an der Abstimmungs- und Wahlurne äussern würden. Die Westschweizer
Zeitung erinnerte zudem daran, dass auch der Einführung des Frauenstimm- und
-wahlrechts sowie der Senkung des Stimmrechtsalter von 20 auf 18 Jahre eine
jahrelange Debatte vorangegangen sei. Zuletzt hätten 1991 mehr als 72 Prozent der
Stimmberechtigten der Senkung des Wahl- und Stimmrechtsalters zugestimmt,
nachdem 1979 noch eine knappe Mehrheit von 50.1 Prozent diese abgelehnt hatte. Einig

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2022
MARC BÜHLMANN
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war man sich in den Medien freilich darüber, dass die kantonalen Resultate wohl einen
eher negativen Einfluss auf die nationale Debatte haben könnten; die NZZ etwa fasste
die «Schlappe für die Regierung und das Parlament» in Zürich als «Dämpfer» für
ähnliche kantonale und nationale Anliegen auf. Der Berner SVP-Kantonalpräsident
Manfred Bühler (BE, svp) wünschte sich im Vorfeld der Berner Abstimmung denn auch,
dass möglichst deutliche kantonale Resultate der nationalen Diskussion ein Ende setzen
würden.

Allerdings dürften die Diskussionen nicht nur national – die Vernehmlassung für die von
der SPK-NR erarbeitete Vorlage war bis Ende 2022 geplant –, sondern auch kantonal
weitergehen: Im Kanton Graubünden wird die Stimmbevölkerung über die vom
Parlament deutlich gutgeheissene Herabsetzung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre
abstimmen und in den Kantonen Aargau, Luzern und Solothurn waren 2022
Unterschriftensammlungen für kantonale Volksinitiativen mit demselben Ziel im Gange.
Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde zudem das Stimm- und Wahlrechtsalter in
der noch nicht zu Ende beratenen Totalrevision der Kantonsverfassung auf 16 Jahre
festgesetzt; bleibt dies so, werden auch in diesem Kanton die Stimmberechtigten das
letzte Wort in dieser Frage haben. Im Kanton Tessin war ein entsprechender Vorstoss
hängig und im Kanton Basel-Stadt hatte das Parlament die Regierung mit dem Entwurf
einer entsprechenden Vorlage beauftragt. 6

1) NLZ, 14.9.06. ; NZZ und TA, 2.6.06.
2) BE: Bund, 21.8.09. LU: NLZ, 19.6.09. BS: NZZ, 9.3.09. VD: 24h, 19.5.09.
3) BS: BAZ, 23.6. 18.08. und 27.09.10; GL: NZZ 2.5.10; VD: NZZ, 18.1.10; 24h, 18.1.10 und LT, 15.10.10; BE: Bund, 19.1. und
27.9.10; LU: NLZ 3.8.10.
4) NE: Exp, 30.4.10; VD: LT, 15.12.10; LU: NLZ, 27.11.10.
5) ZH: NZZ, 9.2.11; VD: BaZ, 4.9.11; LU: SoS, 27.11.11.
6) Vorenwturf und erläuternder Bericht SPK-NR; NZZ, 23.4., 27.4.22; Blick, NZZ, 16.5.22; Blick, 15.7.22; LT, 31.8.22; Bund,
8.9.22; CdT, Lib, 13.9.22; QJ, 17.9.22; Bund, QJ, TA, 26.9.22
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